
P a t i e n t e n v e r f ü g u n g - P V  
Zur  Vor information und als unterstützende Hi l festel lung laden Sie s ich bit te  d ie 

fo lgenden Form ulare/ Infos herunter  und br ingen diese ausgefül l t  zu ihrem Erstterm in mit .  
www.tirol.gv.at/themen/gesundheit/patientenvertretung/ 

www.aekooe.or.at/cms/uploads/media/Patientenverfuegung_OeAeK_2006_01.pdf 
Patientenverfügung - Formular - händisch ausfüllbar 

www.sozialversicherung.at/mediaDB/770270_Online_Formular_zum_Erstellen_einer_Patientenverfuegung.pdf 
Patientenverfügung Formular – elektonisch ausfüllbar 

www.tirol.gv.at/themen/gesundheit/patientenvertretung/ 
www.oegsbarrierefrei.at/videotext.asp?cid=41&vid=1236 

www.patientenanwalt.com/fileadmin/dokumente/02_ihre_rechte/Leitfaden_Aerzte_Patientenverfuegung.pdf.pdf 
www.hospiz.at/index.html?http://www.hospiz.at/dach/willenserklaerung.htm 

www.gmg.gv.at, www.patientenanwalt.com, www.aektirol.at/inhalte/10167.aspx 
www.tirol.gv.at/themen/gesundheit/patientenvertretung/patientenverfgung/ 

 
Der österreichische Nationalrat hat erstmals ein Patientenverfügungsgesetz beschlossen. Dieses Gesetz trat mit 
1.6.2006 in Kraft. Das Patientenverfügungsgesetz richtet sich sowohl an jene Ärzte, die bei der Errichtung einer 
Patientenverfügung beteiligt sind, als auch an alle behandelnden Ärzte. 
 

Was ist unter einer Patientenverfügung - PV zu verstehen?  
Eine Patientenverfügung ist eine Willenserklärung, mit der ein Patient eine medizinische Behandlung ablehnt. Die 
Patientenverfügung wird dann wirksam, wenn der Patient im Zeitpunkt der Behandlung nicht mehr einsichts-, urteils- 
oder äußerungsfähig ist.  
Eine Patientenverfügung ist ein höchstpersönliches Recht eines Menschen und darf daher nicht von einem 
Stellvertreter (auch nicht von einem Sachwalter) errichtet werden. Sie kann auch vom Errichter jederzeit formlos 
widerrufen werden.  

 

Was kann nicht Inhalt einer Patientenverfügung sein?  
Der Wunsch nach aktiver direkter Sterbehilfe kann nicht Teil einer Patientenverfügung sein. Die bestehenden 
strafrechtlichen Grenzen werden durch das vorliegende Gesetz nicht verändert. Der Arzt soll auch nicht über den 
Umweg einer Patientenverfügung zur Mitwirkung am Selbstmord verhalten werden können. Gleiches gilt für die 
strafrechtlich verpönte Tötung auf Verlangen. 

 

Das Gesetz unterscheidet zwischen: Beachtlichen und verbindlichen Patientenverfügungen 
Beide Formen müssen von Ärzten bei der Behandlung als ausdrücklich dokumentierter Wille eines nicht mehr 
kommunikationsfähigen Patienten beachtet werden. Die schon bisher erstellten Patientenverfügungen bleiben in der 
Regel als beachtliche Patientenverfügungen in Geltung.  

 

Beachtliche Patientenverfügung 
Die beachtliche Patientenverfügung ist eine Richtschnur für das Handeln des Arztes und muss in seine 
Entscheidungsfindung einfließen. Grundsatz: Je klarer die Maßnahmen in einer beachtlichen Patientenverfügung 
beschrieben sind auf die ein Patient verzichten möchte, desto mehr nähert sich die beachtliche Patientenverfügung 
der verbindlichen Patientenverfügung an und ist vom Arzt einzuhalten.  

 

Verbindliche Patientenverfügung  
Die verbindliche Patientenverfügung wird auf Grund sehr strengen Kriterien erstellt. Verbindlich bedeutet, dass sich der 
behandelnde Arzt an die Verfügung halten muss, außer es liegt ein vom Gesetz definierter Grund vor, der die 
Wirksamkeit der Patientenverfügung ausschließt (siehe weiter unten). 
Voraussetzung für die Erstellung einer verbindlichen Patientenverfügung ist, dass die abgelehnte Maßnahme ganz 
konkret beschrieben wird, und dass der Patient auf Grund eigener Erfahrung die Folgen der Patientenverfügung 
zutreffend einschätzen kann. Sie muss schriftlich nach Aufklärung durch einen Arzt unter Angabe des Datums vor 
einem Anwalt, einem Notar oder rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretung errichtet werden. 
Die verbindliche Patientenverfügung gilt für 5 Jahre und muss nach den gleichen strengen Kriterien wieder verlängert 
werden, ansonsten verliert sie die Gültigkeit als verbindliche Patientenverfügung und erhält den Status einer 
beachtlichen Patientenverfügung. 
 

Aufgaben des Arztes bei der Erstellung einer verbindlichen Patientenverfügung: Aufklärung und Information 
Der Arzt muss den Patienten in einer für den medizinischen Laien verständlichen Form informieren. Das Patienten-
verfügungsgesetz fordert als inhaltliche Voraussetzung einer Patientenverfügung, dass der Patient über das Wesen 
und die Folgen einer Patientenverfügung für die medizinische Behandlung (gesundheitliche Folgen bei Unterlassung 
der Behandlung, Behandlungsalternativen usw.) ärztlich aufgeklärt wird. Der Arzt hat auch darzulegen, dass und aus 
welchen Gründen der Patient die Folgen der Patientenverfügung zutreffend einschätzt. Dies ist etwa dann der Fall, 
wenn sich die Patientenverfügung auf eine Behandlung einer Krankheit bezieht, an der der Patient selbst oder ein 
naher Angehöriger (Ehegatte, Lebensgefährte oder Personen, die mit ihm oder seinem Ehegatten in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert sind) leidet oder gelitten hat. Die zutreffende Einschätzung der Folgen der 
Patientenverfügung kann sich aber auch aus vergleichbaren Umständen ergeben, etwa wenn der Patient selbst über 
lange Zeit mit bestimmten Krankheitsbildern beruflich zu tun hatte und für sich selbst eine solche Behandlung nicht will 
oder wenn er bestimmte Behandlungsmethoden aus religiösen Gründen ablehnt. 
 

Zu allgemeine Formulierungen, wie das Verbot eines „menschenunwürdigen Daseins“, der Wunsch nach der 
Unterlassung einer „risikoreichen Operation“, der Ablehnung einer „künstlichen Lebensverlängerung“ oder das 
Verlangen nach einem „natürlichen Sterben“, werden aber zu unbestimmt sein. 
 
 
 
 
 



Beurteilung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit  
Der aufklärende Arzt hat den gesamten Vorgang und Inhalt der Aufklärung sowie das Vorliegen der Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit des Patienten unter Angabe seines Namens und seiner Anschrift durch eigenhändige Unterschrift zu 
dokumentieren. 
 

Weiters ist zu beachten  
Über die rechtlichen Folgen einer Patientenverfügung hat den Patienten ein Notar, Rechtsanwalt oder die 
Patientenvertretung aufzuklären. Auf die ärztliche Aufklärung kann der Patient bei Errichtung einer verbindlichen 
Patientenverfügung nicht verzichten.  
 

Dokumentation 
Der aufklärende und der behandelnde Arzt haben Patientenverfügungen in die Krankengeschichte oder, wenn sie 
außerhalb einer Krankenanstalt errichtet werden, in die ärztliche Dokumentation aufzunehmen. Stellt ein Arzt im Zuge 
einer Aufklärung zur Erstellung einer Patientenverfügung fest, dass der Patient nicht über die zur Errichtung einer 
Patientenverfügung erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit verfügt, so wäre dies, gegebenenfalls im Rahmen der 
Krankengeschichte, zu dokumentieren. 
 

Notfälle 
Das neue Patientenverfügungsgesetz lässt die medizinische Notfallversorgung unberührt, sofern der mit der Suche 
nach einer Patientenverfügung verbundene Zeitaufwand das Leben oder die Gesundheit von Patienten ernstlich 
gefährdet. 
 

Gültigkeitsdauer der verbindlichen Patientenverfügung 
Eine Patientenverfügung verliert nach Ablauf von 5 Jahren ab der Errichtung ihre Verbindlichkeit, sofern der Patient 
nicht eine kürzere Frist bestimmt hat. Sie kann unter Einhaltung aller Formerfordernisse nach entsprechender 
ärztlicher Aufklärung erneuert werden. Eine Patientenverfügung verliert nicht ihre Verbindlichkeit, solange der Patient 
mangels Einsichts-, Urteils- oder Äußerungsfähigkeit nicht erneuern kann.  
 

Wann verlieren beide Arten der Patientenverfügung ihre Wirksamkeit? 
Sowohl die verbindliche als auch die beachtliche Patientenverfügung verlieren ihre Wirksamkeit: 

 wenn sie nicht frei und ernstlich erklärt oder durch List, Irrtum, Täuschung oder physischen und psychischen 
Zwang veranlasst wurde 

 ihr Inhalt strafrechtlich nicht zulässig ist 
 oder der Stand der medizinischen Wissenschaft sich im Hinblick auf den Inhalt der Patientenverfügung seit 

ihrer Einrichtung wesentlich geändert hat 
 der Patient die Patientenverfügung widerruft oder zu erkennen gibt, dass sie nicht mehr wirksam sein soll. 

 

Honorierung 
 Die Errichtung und Beratung einer verbindlichen PV sind bei der Tiroler Patientenvertretung kostenlos. 
 Die Tätigkeit des Arztes im Zusammenhang mit der Erstellung einer Patientenverfügung ist keinesfalls eine 

Vertragsleistung und es kann daher mit dem Patienten ein Honorar frei vereinbart werden. Die Österreich-
ische Ärztekammer empfiehlt für die ärztliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Erstellung einer 
Patientenverfügung einen Tarif von € 120 pro angefangener halben Stunde. 

 

Kostenloses Formular und Informationsmaterial: 
Zur Vorinformation und als unterstützende Hilfestellung laden Sie sich bitte die folgenden Formulare und Informationen herunter und 
bringen diese ausgefüllt zu ihrem Ersttermin mit. 
www.tirol.gv.at/themen/gesundheit/patientenvertretung/ 
www.aekooe.or.at/cms/index.php?id=358 
 

Patientenverfügung - Formular - händisch ausfüllbar 
www.aekooe.or.at/cms/uploads/media/Patientenverfuegung_OeAeK_2006_01.pdf 
 

Patientenverfügung Formular – elektonisch ausfüllbar: 
www.sozialversicherung.at/mediaDB/770270_Online_Formular_zum_Erstellen_einer_Patientenverfuegung.pdf  
www.aekooe.or.at/cms/uploads/media/02Formular_Patientenverfuegung_01.pdf  
 

www.oegsbarrierefrei.at/videotext.asp?cid=41&vid=1236  
www.patientenanwalt.com/fileadmin/dokumente/02_ihre_rechte/Leitfaden_Aerzte_Patientenverfuegung.pdf.pdf  
www.hospiz.at/index.html?http://www.hospiz.at/dach/willenserklaerung.htm 
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